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Gesetz 
über die politischen Rechte 

Änderung vom ... 

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass bGS 131.12 (Gesetz über die politischen Rechte), Stand 
1. Januar 2011, wird wie folgt geändert: 

Art.  42
bis Abs. 2 (geändert) 

2 Der Rücktritt aus kantonalen Behörden ist spätestens bis Ende September, 
der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden ist spätes-
tens bis Ende November schriftlich zu erklären. 

Art.  46 Abs. 1 (geändert) 

1 Die 65 Sitze des Kantonsrates werden nach folgendem Verfahren auf die 
Gemeinden verteilt: 

a. (neu) Vorwegverteilung: 
1. Die Wohnbevölkerung des Kantons wird durch 65 geteilt. Jede 

Gemeinde, deren Bevölkerung diese erste Verteilungszahl nicht 
erreicht, erhält einen Sitz; sie scheidet für die weitere Verteilung 
aus. 

2. Die Wohnbevölkerung der verbleibenden Gemeinden wird durch 
die Zahl der noch nicht zugeteilten Sitze geteilt. Jede Gemeinde, 
deren Bevölkerung diese zweite Verteilungszahl nicht erreicht, 
erhält einen Sitz; sie scheidet für die weitere Verteilung aus. 

3. Dieses Verfahren wird wiederholt, bis die verbleibenden Ge-
meinden die letzte Verteilungszahl erreichen. 

b. (neu) Hauptverteilung: Jede verbleibende Gemeinde erhält so viele Sit-
ze, als die letzte Verteilungszahl in ihrer Bevölkerungszahl enthalten 
ist. 
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c. (neu) Restverteilung: Die restlichen Sitze werden auf die Gemeinden 
mit den grössten Restzahlen verteilt. Erreichen mehrere Gemeinden 
die gleiche Restzahl, so scheiden sie in der Reihenfolge der kleinsten 
Reste aus, die sich nach der Teilung ihrer Bevölkerungszahl durch die 
erste Verteilungszahl ergeben. Sind auch diese Reste gleich, so ent-
scheidet das Los. 

1. Aufgehoben. 
2. Aufgehoben. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. 

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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